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Begründung 
 

Flächennutzungsplan - 20 . Änderung  

im Bereich „Kleinhelfendorf“ 
 
Gemeinde Aying, Landkreis München 
 
 
Flurnummern 1120, 1127 T., (Gemeindestraße) 1120/2,  1127/1, 1119, 322/1 T. 
(Kirchenstr.),  322 T., (Kirchenstr.), 322/5 T. (Ki rchenstr.), 1104/1, 1301/2, 1139/1, 
1140 T., 1116, 1149 T., (Römerstr.), 1149/1 (Römers tr.), 1158 T., 1158/2, 1117, 
1102, 1094, 1094/1, 1096, 1097 T., 1205/1, 1099, 1102/1, 1102/2, 1102/3,  1102/4, 
1205 T., 1208, 1208/1, 1100, 1210, 1210/1, 1210/2, 1100/2, 1095, 1108 T., 1105, 
1106 T., 1106/1, 1103, 1272 T., 1104, 1301/1, 1265/2, 1287 T., 1282 T. (öffentl. 
Feld- und Waldweg) und 1301 T. (öffentl. Feld- und Waldweg),  (T. = Teilfläche), 
alle Gemarkung Helfendorf  als Dorfgebiet (MD) und 
 
Flurnummern 1211/2 T., 1211/4 T., 1241 T., 1213 T.,  1241/1, 1241/2, 1269 T., 
1269/1 T., 1291 T. , alle Gemarkung Helfendorf als Wohnbaufläche (WA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
         
  Ortsteil Kleinhelfendorf – Quelle Google earth, B ildaufnahmedatum 8/18/2012 
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1.  Anlass und Ziele der Planung  
 
Der derzeit für die Gemeinde Aying verbindliche Flächennutzungsplan wurde von der 
Regierung von Oberbayern mit Bescheid vom 24. 10. 1989 genehmigt. Er wurde bisher mit 
der 1. bis 19. Änderung fortgeschrieben. Mit der 1. Änderung i. d. F. v. 06. 07. 1999 wurde 
der Ortsteil Kleinhelfendorf als Dorfgebiet (MD) ausgewiesen, um  diesen in seiner 
Ausdehnung zu definieren und ortsplanerisch ungünstige bauliche Entwicklungen verhindern 
zu können. Es wurden die innerörtlichen Grünflächen sowie Ortsrandeingrünungen und 
Flächen für Gemeinbedarf dargestellt.  Die 2. bis 19. Änderung betreffen die Fläche der 
vorliegenden 20. Änderung nicht. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Aying hat am 16. 06. 2015 beschlossen, den 
Flächennutzungsplan für den Ortsteil Kleinhelfendorf erneut zu ändern und den Bereich des 
Dorfgebietes im Südwesten um ca. 0,9 ha zu vergrößern. Im Osten soll das Straßendorf  um 
je vier bis fünf Wohnbaugrundstücke nördlich und südlich der Kreisstraße Kr M 8 auf einer 
Fläche von ca. 1,5 ha erweitert und eine Fläche zur Errichtung eines Geh- und Radweges 
gesichert werden. An den neuen Ortsrändern werden Eingrünungsmaßnahmen dargestellt.  
Die Flächen sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan derzeit als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ ausgewiesen.  
 
Mit der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die Bebauungs- und 
Nachverdichtungsmöglichkeiten in Kleinhelfendorf unter Berücksichtigung des denkmal-
geschützten Ensembles moderat erweitert werden, ohne jedoch die prägenden Elemente wie 
innerörtliche Grünflächen und Flächen für Gemeinbedarf zu beeinträchtigen. Der 
Flächennutzungsplan soll als vorbereitende Bauleitplanung die Voraussetzungen für eine 
verbindliche Planung, z. B. einen Bebauungsplan, zur Sicherung dieser ortsplanerischen 
Ziele schaffen.  
  
 
 
2.  Ablauf der Planung  
 

• Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
Der Gemeinderat hat am 16. 06. 2015 beschlossen, den Flächennutzungsplan für die 
genannten Grundstücke zu ändern. 
 

• Frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
Die Bürgerbeteiligung wurde in Form einer einmonatigen Auslegung der Planunterlagen, bei 
welcher jedermann Gelegenheit hatte, zur Planung Stellung zu nehmen, durchgeführt. 
Anregungen und Bedenken wurden vom Gemeinderat behandelt und, soweit die Abwägung 
dies ergab, im Planentwurf berücksichtigt. 
 

• Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden in einer 
frühzeitigen Beteiligung um Stellungnahme zum Planentwurf, auch im Hinblick auf den 
Detaillierungsgrad des Umweltberichtes, gebeten.  
Aufgrund der von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange geäußerten 
Anregungen wurden Änderungen und Ergänzungen am Planentwurf vorgenommen. 
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• Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und Behördenbeteiligung  
gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Der so überarbeitete Planentwurf wurde zusammen mit den eingegangenen Stellungnahmen 
und herangezogenen Unterlagen, die umweltbezogene Informationen enthalten, einen Monat 
lang in den Amtsräumen der  Gemeinde Aying öffentlich ausgelegt und die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange hatten nochmals Gelegenheit, Stellung zu nehmen. 
Anschließend wurden alle privaten und öffentlichen Belange im Gemeinderat behandelt und 
gewürdigt und gemäß den Beschlüssen in den Entwurf eingearbeitet.  
 

• Feststellungsbeschluss  
Zu den Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung wurde am 
16. 02. 2016 vom Gemeinderat abgewogen und beschlossen sowie ein 
Feststellungsbeschluss gefasst.  
 

• Wiederholte Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde durch das Landratsamt München 
festgestellt, dass die südlich der vorhandenen Kreisstraße M 8 neu dargestellten Verkehrs- 
flächen nicht nur nachrichtliche Übernahmen sind, sondern in der Planung unter den 
Darstellungen aufgenommen werden müssen. Aufgrund dieser Änderung wurde eine erneute 
und verkürzte Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchgeführt. Weitere Änderungen 
der Planung haben sich hieraus nicht ergeben.  
 

• Aufhebung und Neufassung des Feststellungsbeschlusses 
Durch die wiederholte Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung haben sich keine weiteren 
Änderungen ergeben. Der endgültige Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht wurde 
vom Gemeinderat am 10. 05. 2016 festgestellt und dem Landratsamt München zur 
Genehmigung vorgelegt. 
 

• Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB 
Nach erfolgter Genehmigung und öffentlicher Bekanntmachung erlangt die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ihre Wirksamkeit. Sie liegt in der Gemeinde Aying auf und kann von 
jedermann eingesehen werden. 
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3.  Planungsgrundlagen und übergeordnete Planungen  
 

• Landesentwicklungsprogramm 2013 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Quelle: Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 

 Anhang 2 Strukturkarte  
 
 
Anforderungen des Landesentwicklungsprogramms i. d.  F. v. September 2013 an den 
Allgemeinen ländlichen Raum, die für das vorliegend e Planungsgebiet einschlägig 
sind: 
 

• Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit  
 
In allen Teilräumen Bayerns sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 
oder zu erhalten und die Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln (LEP (Z) 1.1.1). 
Hierfür soll eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum 
sowie der Daseinsvorsorge geschaffen oder erhalten werden (LEP (G) 1.1.1).  
 
Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den 
ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche und 
langfristige Beeinträchtigung er natürlichen Lebensgrundlagen droht (LEP (Z) 1.1.2). Damit 
soll erreicht werden, dass keine unumkehrbare Beeinträchtigung der ökologischen Belange 
eintritt und damit die Entscheidungsspielräume für künftige Generationen verloren gehen 
(LEP (B) 1.1.2). 
 
Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (LEP (G) 1.1.3). Natürliche 
Ressourcen wie Bodenschätze, Wasser, Boden und Freiräume sollen nur in dem Maße 
genutzt werden, wie es für das Allgemeinwohl verträglich ist (LEP (B) 1.1.3. 
 

• Demographischer Wandel 
 



Flächennutzungsplan  - 20. Änderung 
Gemeinde Aying, Landkreis München                Begründung 

 
 

 
 
 - 6 - 

 

Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine möglichst ausgewogene Bevölkerungsent- 
wicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden (LEP (G) 1.2.1). Der 
demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen, insbesondere auch der 
Siedlungsentwicklung, zu beachten (LEP (Z) 1.2.1). Es sollen die Voraussetzungen für eine 
möglichst ausgewogene Bevölkerungsentwicklung geschaffen und einseitigen Ballungs- 
tendenzen im Verdichtungsraum München entgegengewirkt werden (LEP (B) 1.2.1).  
 
 

• Klimawandel 
 
In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klimarelevante Freiflächen 
von Bebauung freigehalten werden (LEP (G) 1.3.2). Um ein gesundes Klima im Siedlungsbe- 
reich zu erhalten, ist die Aufheizung der Luft zu vermindern und ein möglichst ungehinderter 
Luftaustausch mit der freien Landschaft zu gewährleisten. In Verdichtungsräumen und länd- 
lichen Räumen mit Verdichtungsansätzen sollen deshalb klimarelevante Freiflächen von 
weiterer Bebauung freigehalten werden. Landschaftliche Vorbehaltsgebiete und regionale 
Grünzüge sind geeignete Instrumente zur Sicherung überörtlich raumbedeutsamer klimarele- 
vanter Freiflächen (LEP (B) 1.3.2). 
 
 

• Entwicklung des ländlichen Raumes  
 
Das LEP bezeichnet das gesamte Gebiet der Gemeinde Aying als „Allgemeinen ländlichen 
Raum“. Gebiete dieser Bestimmung weisen gegenüber dem Landesdurchschnitt  eine 
unterdurchschnittliche Verdichtung bei Einwohnern oder Beschäftigten bzw. beim Siedlungs- 
und Verkehrsflächenanteil an der Gemeindefläche auf. Ein weiteres Kriterium ist die 
Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung im Zeitraum von 2000 – 2010. Gebiete des 
allgemeinen ländlichen Raumes sollen ihre Funktion als eigenständiger Lebens- und 
Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln, ihre eigenständige Siedlungs- und 
Wirtschaftsstruktur bewahren und ihre landschaftliche Vielfalt sichern. Die Bewohner sollen 
mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Entfernung versorgt sein (LEP (G) 
2.2.5). 
Die umfassende Stärkung des ländlichen Raums trägt zur Schaffung und zum Erhalt 
gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen bei. Damit können auch 
der Entwicklungsdruck auf die Verdichtungsräume abgemildert und die Abwanderungsten- 
denz junger, gut ausgebildeter Menschen abgeschwächt werden (LEP (B) 2.2.5). 
 
Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße Informations- und Kommunikationsinfrastruktur 
geschaffen und erhalten werden (LEP (G) 2.2.5). Im ländlichen Raum besteht im Vergleich zu 
den Verdichtungsräumen Nachholbedarf bei der Versorgung z. B. mit Breitbandinfrastruktur 
(LEP (B) 2.2.5).  
Weitere spezifische landesplanerische Festlegungen sind in Gebieten des allgemeinen 
ländlichen Raumes nicht vorgegeben.  
 
 

• Vermeidung von Zersiedelung 
 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP (G) 3.3). Streubebauung schränkt die 



Flächennutzungsplan  - 20. Änderung 
Gemeinde Aying, Landkreis München                Begründung 

 
 

 
 
 - 7 - 

 

Funktionsfähigkeit der Freiräume ein und bildet Ansatzpunkte für eine weitere Besiedlung im 
Außenbereich.  
 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen (LEP (Z) 3.3). Dadurch wird Zersiedelung vermieden und ein wirtschaftlicher 
Ausbau und Unterhalt sowie eine ausreichende Auslastung technischer Infrastruktur erreicht 
werden (LEP (B) 3.3).  
 
 

• Verkehr 
 
Regionale und überregionale Verkehrsinfrastruktur sowie das Radwegenetz sind in ihrem 
Bestand leistungsfähig zu erhalten und nachhaltig und bedarfsgerecht zu ergänzen (LEP 4.3 
und 4.4).  
 
 

• Land- und Forstwirtschaft 
 
Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und 
bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer 
Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten 
Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt 
der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionaler Wirtschafts- 
kreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden. Land- und forstwirtschaft- 
lich genutzte Gebiete sollen erhalten und insbesondere hochwertige Böden nur in dem 
unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden (LEP 
(G) 5.4.1).  
 
 

• Freiraumstruktur 
 
Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 
Menschen erhalten und entwickelt werden. In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruk- 
tureinrichtungen möglichst gebündelt und unzerschnittene verkehrsarme Räume erhalten 
werden (LEP (G) 7.1.1 und 7.1.3). Die Zerschneidung von Ökosystemen führt zu Verinselung 
von Lebensräumen und damit zu Störungen von ökologisch-funktionalen Verflechtungen 
(LEP (B) 7.1.3. 
 
Insbesondere in verdichteten Räumen sollen Frei- und Grünflächen erhalten und zu 
zusammenhängenden Grünstrukturen mit Verbindung zur freien Landschaft entwickelt 
werden. Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt und Lebens- 
räume für wildlebende Arten gesichert werden (LEP (G) 7.1.6. 
Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichten (LEP (Z) 
7.1.6). Für den Erhalt der Biodiversität sowie der genetischen Vielfalt der wildlebenden Arten 
von Pflanzen und Tieren ist durch Schaffung und Erhaltung von Wanderkorridoren ein 
Austausch zwischen den Lebensräumen zu ermöglichen. 
 
 

• Wasserwirtschaft 
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Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine Funktionen im Naturhaushalt als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen auf Dauer erfüllen kann (LEP (G) und (B) 7.2.1).  
 
 

• Regionalplanung Region 14 München 
 
Die Gemeinde Aying liegt gemäß Regionalplan Nr. 14 München (Stand 01.11. 2012) 
in der „Äußeren Verdichtungszone“ sowie auf einer „Entwicklungsachse von über-
regionaler Bedeutung“. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quelle:  Regionalplan München Karte 1 Raumstruktur Stand 01. 12.2005 

 

Gem. Regionalplan (Z 2.1) soll in der gesamten Region die Wohnsiedlungsentwick- 
lung einer Gemeinde die Deckung des Bedarfs ihrer Bevölkerung sowie einer nicht 
unverhältnismäßigen Bevölkerungszuwanderung umfassen (Z 2.1 (B)). Im Bereich 
von Entwicklungsachsen soll eine über diese festgelegte Zielsetzung hinausgehende 
Siedlungsentwicklung zulässig sein (Z 2.2 (B)), da diese Gebiete durch ihre Lage im 
Einzugsbereich von Groß- oder Mittelzentren einem besonderen Siedlungsdruck 
ausgesetzt sind. So liegt die Gemeinde Aying zwischen den Oberzentren München 
(RP Region München) und Rosenheim (RP Region Südostoberbayern).  

Der zusätzliche Bauflächenbedarf, der sich durch die natürliche Bevölkerungsent-
wicklung ergibt, begründet jedoch nicht nur bei steigender Gesamteinwohnerzahl 
zusätzlichen Bauflächenbedarf, sondern z. B auch,  

 - wenn sich der Anteil derjenigen Altersgruppe erhöht, die einen eigenen Haushalt zu 
gründen beabsichtigt; 
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- dem Ersatz- und Auflockerungsbedarf, der sich z. B. aus Überalterung oder 
Funktionswechsel von Wohngebäuden und aus den gestiegenen Wohnansprüchen 
ergibt; 

- einer zur Größe, Struktur und Ausstattung der betreffenden Gemeinde nicht 
unverhältnismäßigen Zuwanderung; eine solche Zuwanderung schließt beispielsweise 
auch Personen ein, die in der betreffenden Gemeinde oder einer Nachbargemeinde 
ihren Arbeitsplatz haben. 

• Flächennutzungsplan  

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Aying aus dem Jahr 1989 
wird ausgeführt, dass die Gemeinde ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum 
anstrebt, das von der Funktion und Struktur der Gemeinde, der Ausstattung mit 
Infrastruktureinrichtungen sowie den übergeordneten Zielvorgaben ausgeht.  
 

 
Auszug Flächennutzungsplan – 1. Änderung i. d. F. v . 06. 07. 1999 
 
 
Es wurden in Kleinhelfendorf keine Bauflächen ausgewiesen. Damit sollte zum 
Ausdruck gebracht werden, dass dieser Bereich überwiegend sog. privilegierten 
Bauvorhaben vorbehalten sein sollte.  
 
Angesichts des Strukturwandels in der Landwirtschaft und „zur Abwehr uner- 
wünschter, nicht ortsgemäßer Veränderungen im Dorf“ wurde Kleinhelfendorf mit der 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes im Jahre 1999 als Dorfgebiet (MD) 
dargestellt. Der Ort sollte mit den Mitteln der Bauleitplanung in seiner Ausdehnung 
und bezogen auf die weitere Entwicklung klar definiert und die innerörtliche 
Grünfläche als prägendes Element erhalten werden. Weiter wurden die Eingrünung 
der Ortsränder, der Erhalt von ortsbildbestimmenden Großbäumen und 
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Obstbaumwiesen sowie Flächen für Gemeinbedarf (Kirchen und kirchlichen Zwecken 
dienende Einrichtungen)  dargestellt.  
 
 
 

• Statistik kommunal 2014 und Personalisierte Bevölke rungsvorausberechnung 
für Bayern bis 2032 

 
Die durchschnittliche Wohnungsbelegung in der Gemeinde Aying lag Ende des 
Jahres 2013 (4843 Einwohner in 1999 Wohnungen) mit 2,4 Personen pro 
Wohneinheit deutlich über den Vergleichszahlen der Region. So lagen die 
Vergleichszahlen im Jahr 2011 für den Bezirk Oberbayern bei 2,0 Personen pro 
Wohneinheit. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner hat sich in der 
Gemeinde Aying zwischen 1995 und 2013 lt. Statistik von ca. 35 m² auf ca. 48 m² 
vergrößert.  
 
Die Bevölkerungsvorausberechnung bis 2032 des Bayerischen Landesamtes für 
Statistik und Datenverarbeitung vom Juni 2014 zeigt einen Einwohnerzuwachs für den 
Landkreis München, der deutlich über den Vergleichszahlen des Regierungsbezirkes 
Oberbayern sowie des Bundeslandes Bayern liegt. Die Bevölkerungsentwicklung wird 
für den Landkreis München mit ca. 15 % als „stark zunehmend“ prognostiziert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns 
Veränderung 2032 gegenüber 2012 in Prozent 
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Quelle: 
Personalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Ba yern bis 2032 
Demographisches Profil für den Landkreis München,  
herausgegeben im Juni 2014  www.statistik.bayern.de/demographie  
 
 
 

4.  Ziele und Zwecke der Planung  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Aying sowohl vom prognostizierten 
Zuzugsdruck auf den Landkreis München als auch von  weiteren Faktoren wie einer größeren 
Anzahl von Einpersonen-Haushalten und größerem Wohnraumbedarf pro Person betroffen 
ist. Letzterer wird sich im Geltungszeitraum des Flächennutzungsplanes, insbesondere der 
vorliegenden 20. Änderung,  auch für die Gemeinde Aying von durchschnittlich 2,4 Personen 
im Jahr 2013 auf ca. 2,0 Personen pro Wohneinheit reduzieren, was ca. 15 % mehr 
Wohnraum erfordern würde. 
 
Im Ortsteil Kleinhelfendorf stehen derzeit weder Wohnbauflächen noch nennenswerte 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mit der vorliegenden Planung werden für die 
Gemeinde verfügbare Flächen mit ca. 2,4 ha als neue Bauflächen einschließlich großzügiger 
Ortsrandeingrünungen ausgewiesen, und zwar im Südwesten als Erweiterung der 
Dorfgebietsfläche (MD) und im Osten als Wohnbaufläche (W) im Anschluss an das 
Dorfgebiet. Die Erweiterungsflächen sollen primär der örtlichen Bevölkerung, insbesondere 
der Gruppe der „weichenden Erben“ landwirtschaftlicher Betriebe zugute kommen und 
entsprechen damit den Festlegungen des LEP ((B) 2.2.5). 
 
Im Zuge der Erweiterung von Kleinhelfendorf nach Osten wird entlang der Kreisstraße eine 
Fläche zur Errichtung eines Geh- und Radweges gesichert, der über das Plangebiet hinaus 
nach Unterlaus fortgeführt werden soll. Ebenso wird die Eingrünung der östlichen Ortsränder 
durch Streuobstwiesen festgelegt. 
 
Die Ansiedlung und Erweiterung von land- und forstwirtschaftlichen Wirtschaftsstellen sowie 
Gewerbe- und Handwerksbetrieben soll gemäß § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) im 
Dorfgebiet zulässig sein, sofern sich die baulichen Anlagen in das Ortsbild einfügen und 
keine weiteren Belange, z. B. immissionsschutzrechtlicher Art, dies ausschließen. Die 
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weiteren, gem. BauNVO im Dorfgebiet zulässigen Nutzungen werden in der nachfolgenden 
verbindlichen Bauleitplanung detailliert betrachtet und ggf. einzelne Einrichtungen, wie z. B. 
Vergnügungsstätten, ausgeschlossen. Auf Flächennutzungsplanebene besteht hierfür keine 
Erfordernis.  
 
 
 
5.  Beschreibung des Plangebietes  
 
Der Ortsteil Kleinhelfendorf zählt lt. den Aussagen im Erläuterungsbericht zum 
Flächennutzungsplan (1989) zu den kleineren Orten im Außenbereich mit einer reizvollen und 
gut erhaltenen alten Struktur. Eine gezielte Siedlungsentwicklung wurde nicht vorgesehen.  
 
Bereits anlässlich der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes (1999) sah sich die 
Gemeinde veranlasst, aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft das 
Bestandsgebiet von Kleinhelfendorf als Dorfgebiet (MD) auszuweisen, um die flächenmäßige 
sowie strukturelle Entwicklung klar zu definieren und innerörtliche Grünflächen aus Gründen 
des Ensembleschutzes zu sichern. 
 
In der Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege wird der Weiler Klein- 
helfendorf (Aktennummer E-1-84-137-1) als charakteristisches und ungestörtes Beispiel 
eines Kirchweilers in der leicht hügeligen Altmoränenlandschaft zwischen Inn, Mangfall und 
Alpen beschrieben, der in seiner Substanz noch ganz der Siedlungsweise eines oberbayeri- 
schen Wallfahrtsdorfes des 18. Jahrhunderts entspricht.  
 
Der bebaute Bereich von Kleinhelfendorf weist derzeit neben 13 Wohnhäusern bzw. gemischt 
genutzten Gebäuden (einige davon als Doppelhäuser, ein 4 und ein 6-Spänner) noch drei 
landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung und drei forstwirtschaftliche Betriebe auf. An 
Gewerbe sind eine Gastwirtschaft mit Getränkedepot, ein Unternehmen der 
Energietechnologie, eine Handelsvertretung sowie ein Anbieter von Kutschfahrten ansässig.  
 
 
Bei den geplanten Erweiterungsflächen auf den Flurstücken Nr. 1120 und 1120/2 handelt es 
sich um intensiv genutzte großzügige Gartenflächen, die mit einem Doppelhaus bzw. einem 
Einfamilienhaus bebaut sind und nach Süden hin den Ortsrand bilden. Sie weisen nahezu 
entlang der gesamten südlichen Grenze dichten Gehölzbestand auf. Das Gelände ist eben. 
Im Süden grenzt ein kartiertes Biotop auf Fl. Nr. 1123 an, das jedoch von der benachbarten 
Gartennutzung nicht betroffen ist. Durch den ca. 10 bis 15 m breiten Gehölzstreifen auf Fl. Nr. 
1120 können auch Nutzungsüberschneidungen oder sonstige Beeinträchtigungen der 
Feuchtfläche ausgeschlossen werden. Die bedeutsamen Grünbestände auf Fl. Nr. 1120 
werden im nachfolgenden Bebauungsplan berücksichtigt und nach Möglichkeit gesichert. 
 
Die als Fläche für Gemeinbedarf dargestellte Teilfläche aus Fl. Nr. 1095 liegt als eingezäunte 
Gartenfläche auf einem etwas höheren Niveau als die Kreisstraße und befindet sich im 
Eigentum der Katholischen Kirche. Das Grundstück soll für die Errichtung einer kirchlichen 
oder sozialen Einrichtung vorgehalten werden.  
Die östliche Teilfläche von Fl. Nr. 1108 wird derzeit als landwirtschaftliche Hoffläche genutzt 
und ist mit einer Unterstellhalle für Landmaschinen bebaut. Der Bereich zwischen den 
Gebäuden ist teilweise als Fahrfläche befestigt.  
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Nordwestlich der Kreisstraße wurde der Umgriff der Dorfgebietsfläche gegenüber dem 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan harmonisiert, indem der Geltungsbereich von der 
Gemeindestraße Fl. Nr. 1127/1 über die Kirchenstraße hinweg in gerader Linie auf die 
nordwestliche Ecke der Fl. Nr. 1116 mit Haus Nr. 1 geführt wurde. Damit kommen die Fl. Nr. 
1139/1 sowie der östliche Teil von Fl. Nr. 1140 innerhalb des Geltungsbereiches zu liegen. Es 
handelt sich um vernässte Flächen, die zur Bebauung nicht geeignet und deshalb als 
Grünfläche dargestellt sind. 
 
Im Osten von Kleinhelfendorf liegt in einem Abstand von ca. 40 m zum derzeit bebauten 
Ortsrand ein Wohnhaus mit Nebengebäuden auf Fl. Nr. 1213. Das ca. 1200 m² große 
Grundstück ist von Feldgehölzen gut eingegrünt und schließt höhengleich an den nördlichen 
Fahrbahnrand der Kreisstraße M 8 an. Im Osten und Norden sowie südlich der Kreisstraße 
grenzen weite Flächen landwirtschaftlich genutzten Grünlandes an, die im weiteren Verlauf 
nach Norden und Süden jeweils ansteigen. Baumbestand ist auch auf dem parkähnlich 
angelegten und mit einigen Nebengebäuden bebauten Grundstück Fl. Nr. 1211/2 vorhanden.  
 
 
 
6.  Städtebauliche Konzeption und geplante bauliche  Nutzung  
 
Folgende Änderungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes sollen vorgenommen 
werden: 
 
Die innerörtlichen Grünflächen beidseits der Kreisstraße sind bereits in der 1. Änderung 
dargestellt, entsprechen jedoch nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. So wurde auf Fl. 
Nr. 1096 anstelle der Grünfläche nördlich der Kreisstraße mittlerweile ein Wohn- und 
Geschäftsgebäude errichtet. Weiterhin dargestellt wird die Grünfläche auf Fl. Nr. 1102/1 
Teilfläche und  1102/3, wobei letztere derzeit als unbefestigte öffentliche Stellfläche genutzt 
wird. Eine Aufwertung als öffentliche Grünfläche wäre jedoch jederzeit möglich. 
 
Die Grünflächen  südlich der Kreisstraße auf Fl. Nr. 1106, 1108 und 1095, jeweils Teilfläche, 
werden im Bereich der Hoffläche des Anwesens Haus Nr. 23 etwas zurück genommen, 
bleiben jedoch im Wesentlichen erhalten. Dieser Anger muss aus Gründen des 
Ensembleschutzes von Bebauung freigehalten werden und ist bereits im ursprünglichen 
Flächennutzungsplan als zentrale ortsbildprägende Grünfläche dargestellt. 
 
Die im Anschluss an das Bestandsgebiet in Dorfgebiets- und Wohnbauflächen 
umzuwidmenden Flächen im Umgriff der 20. Flächennutzungsplanänderung mit insgesamt 
ca. 2,4 ha sind derzeit als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen und sollen im 
Südwesten von Kleinhelfendorf als Erweiterung des Dorfgebietes (MD) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 
BauNVO (ca. 0,9 ha) sowie im Osten als Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO 
(ca. 1,5 ha) dargestellt werden.  
 
Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung wird die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine verbindliche Bauleitplanung schaffen. Die moderate Entwicklung des 
Ortsteiles Kleinhelfendorf soll sowohl den Fortbestand von land- und forstwirtschaftlichen 
Wirtschaftsstellen sichern, als auch kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben die An- 
siedlung oder Erweiterung erleichtern, sofern diese das Wohnen nicht wesentlich stören. Ziel 
der Gemeinde ist es, diese Mischnutzung im Bestandsgebiet von Kleinhelfendorf zu 
bewahren. Lediglich für die östliche Erweiterung des Straßendorfes wird vorrangig 
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Wohnnutzung erwartet. Im nachfolgenden Bebauungsplan werden die zulässigen Nutzungen 
durch Auswahl einer geeigneten Gebietskategorie gem. BauNVO festgelegt.  
 
Die ortsgestalterischen Anforderungen an die Lage, Gestaltung und Dimensionierung von 
Gebäuden werden sich am § 34 BauGB orientieren, der die Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile regelt. Besondere Sorgfalt muss hierbei 
auf den Ensembleschutz gelegt werden, um die denkmalschützerischen Belange ausreichend 
zu würdigen. 
 
Die Erschließung der zusätzlichen Bauflächen im Südwesten erfolgt von nördlich und westlich 
vorbeiführenden  Gemeindestraßen her bzw. wird teilweise über die Bestandsgrundstücke 
geführt, wenn die neuen Bauvorhaben nicht unmittelbar an der öffentlichen Verkehrsfläche 
anliegen.  
 
Die Baugrundstücke im Osten werden von der Kreisstraße her über einzelne Grundstücks- 
zufahrten erschlossen, wobei bereits bestehende Zufahrten weiter genutzt werden und die 
beiden östlichen Parzellen eine gemeinsame Zufahrt erhalten sollen. Dies wird im 
nachfolgenden qualifizierten Bebauungsplan festgesetzt.  
 
Im Bereich der östlichen Wohnbaufläche soll entlang des südlichen Fahrbahnrandes der 
Kreisstraße eine Fläche für Geh- und Radweg gesichert werden.  
 
 
 
7.  Grundzüge der Grünordnung und Eingriffsregelung  in der Bauleitplanung  
 
Bestandsbeschreibung 
Der bebaute Bereich von Kleinhelfendorf ist gut durchgrünt. Die Ortsränder sind 
insbesondere im Westen, Südwesten und Nordosten gut eingegrünt. Der für das Orts- und 
Landschaftsbild wesentliche Grünbestand wurde aufgenommen und bewertet und neben dem 
Bestand auch Ergänzungen und Neupflanzungen als Zielaussagen eingetragen. 
 
Das gesetzlich geschützte Biotop auf Fl. Nr. 1123, Gmkg. Helfendorf, oder Waldflächen sind 
von der Planung nicht betroffen. Auf dem Grundstück Fl. Nr. 1120 befinden sich im Süden 
biotopkartierte Gehölzbereiche. 
 
Ziele der Grünordnung 
Die vorhandenen Grünstrukturen sollen erhalten und insbesondere nach Osten hin im 
Bereich der geplanten Wohnbaufläche fortgeführt werden. Der langfristige östliche Ortsrand 
von Kleinhelfendorf wird damit festgelegt und die geplante Wohnbebauung in 
ortsbildverträglicher Weise dem Bestandsgebiet angegliedert.  
Im Südwesten wird für die erweiterte Dorfgebietsfläche eine ca. 10 - 15 m breite 
Ortsrandeingrünung vorgegeben. Bestehende Gehölzpflanzungen, die  in diesem Bereich 
teilweise biotopkartiert sind, werden  gemäß den Vorgaben im Umweltbericht erhalten und 
gepflegt.  
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Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Bestandsgebiet 
Die Gemeinde beabsichtigt, für den bebauten Bereich von Kleinhelfendorf auf der Grundlage 
der vorliegenden 20. Flächennutzungsplanänderung einen einfachen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung aufzustellen. Bei dem beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB wird 
von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen, bei einer voraussichtlichen 
Grundfläche von weniger als 20 000 m² kann auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
verzichtet werden. Dies ist im Bestandsgebiet von Kleinhelfendorf der Fall, folglich sind für die 
Maßnahmen der Nachverdichtung keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
 
Dorfgebietserweiterung im Südwesten 
Die Dorfgebietserweiterung im Südwesten vollzieht sich auf bestehenden intensiv genutzten 
Gartengrundstücken bzw. Hofflächen eines landwirtschaftlichen Anwesens. Der 
ortsbildprägende und teilweise biotopkartierte Gehölzbestand im Südwesten von 
Kleinhelfendorf wurde in der 20. Flächennutzungsplanänderung dargestellt und im Bereich 
der Fl. Nrn. 1108 und 1120/2 zu einer durchgehenden Ortsrandeingrünung ergänzt. Die 
Gehölze auf Fl. Nr. 1120 östlich der Gemeindestraße (Fl. Nr. 1127) sind nicht biotopkartiert, 
sollen jedoch größtenteils erhalten bleiben. In Vorüberlegungen für eine verbindliche 
Bauleitplanung wurde in diesem Bereich die Anlage einer Grundstückszufahrt unter 
Berücksichtigung der großen und ggf. erhaltenswerten Bäume angedacht.  
 
Der als Eingriffsfläche zu wertende Grundstücksteil aus Fl. Nr. 1120 ist aufgrund bestehender 
Nebengebäude, teilweise vorhandener Befestigung als Fahrfläche sowie intensiver Nutzung 
als Garten- und Spielfläche als „Fläche geringer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild“ einzustufen. Bei Ausweisung als Baufläche ist nur ein geringfügig höherer 
Versiegelungsgrad zu erwarten. Die naturschutzrechtliche Kompensation könnte durch 
Aufwertung des südlichen Gehölzstreifens durch geeignete Maßnahmen erfolgen. Flächen, 
die ggf. der Kategorie II „bisherige Ortsbereiche mit bestehenden, eingewachsenen 
Eingrünungsstrukturen“ angehören könnten, zählen somit nicht zur Eingriffsfläche sondern 
werden dem Ausgleich zugerechnet.  
 
 
Wohnbaufläche im Osten 
Keine Eingriffsflächen stellen die dargestellten Grünflächen auf Fl.Nr. 1241/1 bzw. 1241/2, 
das bereits bebaute Grundstück (Fl.Nr. 1213), die Kreisstraße und der bebaute Bereich von 
Fl.Nr. 1211/2 dar. Die in diesem Bereich befindliche Eichenallee, die Kugel- und Formgehölze 
sowie die Hecke aus überwiegend heimischen Gehölzen an der Kreisstraße können erhalten 
bleiben.  
 
Als Eingriffsfläche zählen die Grundstücke Fl. Nrn. 1241/1 und 1241/2 als derzeit intensiv 
genutztes Grünland (Kategorie I des Leitfadens). Überplant wird weiterhin ein 
Gartengrundstück auf Fl. Nr. 1211/2, östliche Teilfläche, mit einer Obstwiese (Jungbäume) 
und Kleintierhaltung. Das Grundstück ist insgesamt sehr intensiv gepflegt und genutzt, 
sodass eine eindeutige Zuordnung zu Kategorie I bzw. II nicht möglich erscheint.  
Der benötigte Ausgleich kann voraussichtlich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes als 
Teil der Eingrünungsflächen erbracht werden. 
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Geh- und Radweg 
Die Ausgleichsfläche für den Geh- und Radweg wird von der Gemeinde im Zuge der 
Gesamtplanung für den Radweg erbracht werden. 
 
 
Die Aufstellungsbeschlüsse für die oben erwähnten Bebauungspläne wurden im Juni 2015 
gefasst. Auf Flächennutzungsplanebene wird die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung als 
überschlägige Ermittlung des Kompensationsbedarfs dargestellt. Siehe hierzu auch die 
Ausführungen im Umweltbericht. 
 
 
 
8.  Erschließung  
 
Die straßenmäßige Erschließung aller zusätzlichen Bauflächen erfolgt über bestehende 
öffentliche Straßen bzw. über die Privatgrundstücke, sofern die bauliche Erweiterungsfläche 
nicht unmittelbar an öffentlichen Verkehrsflächen anliegt.  
 
Südlich der Kreisstraße M 8 wird eine Fläche zur Errichtung eines Geh- und Radweges 
gesichert, der über den Planbereich hinaus nach Osten bis Unterlaus fortgeführt werden soll. 
 
Die Wasserversorgung ist über die Anlagen des Wasserversorgungsverbandes Helfendorf 
und die Schmutzwasserentsorgung über die Anlagen des Zweckverbandes München-Südost 
gewährleistet.  
 
Oberflächenwasser/Starkregenereignisse: 
- Dorfgebietserweiterung im Südwesten: 
  Abfluss in Richtung des vorhandenen Weihers; erforderliche Maßnahmen zum Schutz der  
  geplanten Bauflächen sind nicht zu erwarten; 
- Wohnbaufläche im Osten: 
  südlich der Kreisstraße M 8 Abfluss nach Osten und Südosten;  
  nördlich der Kreisstraße M 8 Abfluss nach Osten und Nordosten; 
  Maßnahmen zum Schutz der geplanten Bauflächen sind nicht erforderlich, da ein Eindringen   
  von Oberflächenwasser nicht zu erwarten ist. 
   
Die Stromversorgung erfolgt über das Netz der Bayernwerke AG.  
 
Zur Erschließung mit hochleistungsfähigen Breitbandnetzen hat die Gemeinde Aying in einer 
Bestandsaufnahme die Ist-Versorgung ermittelt und ein vorläufiges Erschließungsgebiet 
festgelegt, in dem Ausbaubedarf für ein NGA-Netz bestehen könnte. 
 
Die Müllentsorgung erfolgt durch die zentrale Müllabfuhr des Zweckverbandes München-Süd- 
ost. 
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9.  Altlasten und Bodendenkmäler  
 
Es sind keine Altlasten oder Kampfmittel im Gebiet der Flächennutzungsplanänderung 
bekannt. Sollten bei Realisierung der Baumaßnahmen Altlasten zutage treten, sind diese 
meldepflichtig. 
Aufgrund der gegebenen Denkmaldichte in Kleinhelfendorf ist mit dem Auffinden von 
weiteren Bodendenkmälern im Bereich des Dorfgebietes zu rechnen. Auf der Fläche der 
geplanten Wohnbaufläche im Osten sind keine Bodendenkmäler kartiert. Bodeneinriffe aller 
Art bedürfen im Bereich des Dorfgebietes einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7 
DSchG. 
In der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung werden Hinweise zur archäologischen 
Begleitung der Baumaßnahmen gegeben.  
 
Baudenkmäler und Bodendenkmäler lt. Bayerischer Denkmalliste sind im Umweltbericht 
aufgeführt.  
 
 
 
10.  Immissionen  
 
Es ist mit landwirtschaftlichen Immissionen im ortsüblichen Umfang zu rechnen. Der 
Immissionsschutz in der Landwirtschaft ist nach den einschlägigen Verordnungen im Rahmen 
von Baugenehmigungen zu beurteilen. 
 
Von der Kreisstraße M 8 wirken Verkehrslärmimmissionen auf die beplante Bebauung im 
Osten von Kleinhelfendorf ein. Dies wurde in einer Schalltechnischen Untersuchung des 
Fachbüros Müller-BBM GmbH Planegg vom Juni 2015 festgestellt. Der Verkehrslärm wurde 
auf der Grundlage berechnet, dass die Wohngebäude mind. 8.90 m (Haus Nr. 15 und östlich 
davon) bzw. 9.00 m (westlich von Hs. Nr. 15) von der Fahrbahn entfernt errichtet werden. 
Dieser Abstand wurde von dem bestehenden Gebäude Haus Nr. 15 abgeleitet und als 
Anbauverbotszone für die geplanten Bauräume mit dem Straßenbauamt festgelegt. Die 
Anbauverbotszone ist gem. Straßengesetz außerhalb des verkehrsrechtlichen Ortsbereiches 
einzuhalten, d. h. östlich des Ortsschildes, welches sich auf Höhe des Gebäudes Hausnr. 15 
befindet. 
 
Obwohl die schalltechnische Untersuchung aus Anlass des nachfolgenden qualifizierten 
Bebauungsplanes Nr. 30 ausschließlich für die Wohnbaufläche nördlich der Kreisstraße 
erstellt wurde, können für die später zu überplanenden Flächen südlich der Kreisstraße bzgl. 
Anbauverbotszone und Verkehrslärm ungefähr dieselben Gegebenheiten angenommen 
werden. Sofern für dieses Gebiet ein Bebauungsplan aufgestellt wird, werden die Verkehrs-
lärmimmissionen neu betrachtet, da auch die Bauräume auf den südlichen Grundstücken zur 
Freihaltung der Gartenbereiche näher als 9.0 m an die Kreisstraße heranrücken werden. 
 
In den nachfolgenden Bebauungsplänen werden Festsetzungen zum Schutz gegen 
Verkehrslärm getroffen, um ein gesundes Wohnen und Arbeiten zu gewährleisten. 
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11.  Bodenordnende Maßnahmen  
 
Die Flächen zur Erstellung des Fuß- und Radweges südlich der Kr M 8  werden von der 
Gemeinde Aying erworben. Die Entwicklung der Baugrundstücke obliegt den Grundeignern 
und bedarf keiner bodenordnenden Maßnahmen von Seiten der Gemeinde. 
 
 
 
12.  Voraussichtliche Auswirkungen der Planung  
 
Negative Auswirkungen auf das Wohnen und Arbeiten im bestehenden Ortsteil 
Kleinhelfendorf sind durch die neuen Bauflächen nicht zu erwarten. Die Möglichkeiten der 
Nachverdichtung im Bestandsgebiet werden sich auf die in einem Dorfgebiet zulässigen 
Nutzungen beschränken. 
 
Die infrastrukturelle Maßnahme der Sicherung und Fortführung des Fuß- und Radweges 
nach Osten ist ein positiver Aspekt der Baugebietsausweisung. 
 
 
 
13.  Alternativenprüfung  
 
Im Gebäudebestand sind kurz- bis mittelfristig keine nennenswerten baulichen Erweiterungen 
möglich oder zu erwarten. Bei den land- und forstwirtschaftlichen Anwesen handelt es sich 
um aktive Betriebe mit den erforderlichen Einrichtungen und Anlagen. Eine Schaffung von 
Wohnraum in diesen Gebäuden ist nicht absehbar.  
 
Die Erweiterung des Dorfgebietes im Südwesten von Kleinhelfendorf bleibt den Grundeignern 
bzw. deren Nachkommen vorbehalten. Die Einheimischenbindung wird mit notarieller 
Dienstbarkeit vor Abschluss eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens geregelt. Alternative 
Bauflächen kommen hierfür nicht in Frage. 
 
Bei den Wohnbaugrundstücken Fl. Nr. 1241/1 und 1241/2 im Nordosten handelt es sich um 
Grundstücke für die Nachkommen aus dem Anwesen Haus Nr. 23 auf Fl. Nr. 1108. Auf dem 
familieneigenen Flurstück Nr. 1241 stellt die Lage der abgemarkten Flächen im Anschluss an 
das bebaute Grundstück sowie unmittelbar an der Kreisstraße gelegen, die einzig mögliche 
Situierung dar. Um den damit entstehenden östlichen Ortsrand von Kleinhelfendorf ortsplane- 
risch zu fassen und die bauliche Entwicklung sinnvoll und nachvollziehbar zu gestalten, 
wurde die Wohnbaufläche auch südlich der Kreisstraße bis auf Höhe der nördlich davon 
geplanten Grundstücke dargestellt. In diesem Zusammenhang soll auch eine Fläche für Geh- 
und Radweg entlang der Kreisstraße gesichert werden.  
 
Die oben beschriebenen Flächenausweisungen können aus den genannten Gründen nicht 
alternativ an anderer Stelle erbracht werden. 
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14.  Methodik  
 
Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird im Umweltbericht gemäß dem Leitfaden des 
Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen auf Flächennutzungs-
planebene abgearbeitet.  
 
Der Umweltbericht wird nach dem Leitfaden des Bayer. Staatsministeriums des Innern sowie 
des Bayer. Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (2. Auflage 
vom Januar 2007) erstellt und als Bestandteil der 20. Flächennutzungsplanänderung im 
Verlauf des Verfahrens fortgeschrieben. Der Umweltbericht in der jeweils neuesten Fassung 
ist Bestandteil der vorliegenden Begründung. 
In der Endfassung der 20. Flächennutzungsplanänderung werden Plandarstellungen, 
Legende und Verfahrensvermerke zu einem Gesamtplan zusammengefügt. 
 
 
 
 
 
Aying,  den 16. 06. 2015 
geändert am 10. 11. 2015     Falkenberg, 10. 05. 2016 
geändert am 16. 02. 2016 
Fassung vom 10. 05. 2016 
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